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Bern, 10. September 2020 
 
 
Prüfbericht «Spesen im VBS: Nutzung des Privatfahrzeugs sowie Flugreisen von An-
gestellten» 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Amherd 
 
Gerne lassen wir Ihnen unseren Prüfbericht «Spesen im VBS: Nutzung des Privatfahrzeugs 
sowie Flugreisen von Angestellten» zukommen. Unsere Prüfarbeiten fanden zwischen März 
und Juni 2020 statt. Den vorliegenden Bericht haben wir mit unseren Ansprechpartnern be-
sprochen. Die Stellungnahmen der Departementsbereiche zu unserem Bericht sind in Kapitel 
10 ersichtlich. 
 
Diese Prüfung wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Standards für die berufli-
che Praxis der internen Revision durchgeführt. 
 
Sollten Sie Fragen zu unserem Bericht haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Interne Revision VBS   
   

 
 
Verteiler 
– DU Chefin VBS 
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1 Spesen in der der Bundesverwaltung 

In Bundesverwaltung und Privatwirtschaft können Auslagen, die Angestellten im Berufsalltag 
erwachsen, vom Arbeitgeber zurückgefordert werden. In den meisten Fällen handelt es sich 
dabei um Mahlzeitenvergütungen sowie Unterkunfts- und Reisekosten. Voraussetzung ist, 
dass die Auslagen in einem kausalen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen 
und im Interesse des Arbeitgebers erfolgen. Die Vergütung von Auslagen ist in der Bundes-
personalverordnung (BPV)1 und vor allem in der Verordnung des EFD zur Bundespersonal-
verordnung (VBPV)2 geregelt. Das darauf basierende Spesenreglement der Bundesverwal-
tung entfaltet lediglich steuerrechtliche Wirkungen und ist keine Rechtsgrundlage für die Aus-
richtung von Vergütungen. 

Die erwähnten Rechtsgrundlagen lassen in einem gewissen Rahmen ein Ermessen zu. Da-
her kommt der Selbstverantwortung der Mitarbeitenden ein grosses Gewicht zu. Zudem be-
steht eine fortlaufende Kontrollpflicht der vorgesetzten Personen. Diese beurteilen jede Aus-
lage, ob sie als berufsbedingt anzusehen ist und vergütet werden soll oder ob sie vom Mitar-
beitenden selbst getragen werden muss. 

2 Auftrag, Methodik und Abgrenzung 

Die Chefin VBS beauftragte am 24. Februar 2020 die Interne Revision VBS zu prüfen, ob bei 
der Abrechnung von Kilometerentschädigungen (für die Nutzung des Privatfahrzeugs) und 
bei der Buchung von Flugreisen die geltenden Prozesse angewendet und die relevanten 
Vorgaben eingehalten werden. Der Fokus lag auf Spesenabrechnungen, die in den Jahren 
2018 und 2019 abgerechnet wurden. 

In einem ersten Schritt verlangten wir für die beiden Jahre 
– vom Eidgenössischen Personalamt (EPA) sämtliche Spesenabrechnungen, bei welchen 

VBS-Mitarbeitende das Privatfahrzeug genutzt und Kilometer abgerechnet haben, und 
– von der Bundesreisezentrale (BRZ) sämtliche Ticketausstellungen, die durch Reisen 

von VBS-Mitarbeitenden entstanden sind. 
 
Alle Daten wurden uns elektronisch zur Verfügung gestellt. Im Anschluss strukturierten wir 
die Daten, analysierten die Ergebnisse und zogen - basierend auf Risikoüberlegungen - 
Stichproben. 
 
In einem zweiten Schritt führten wir mit ausgewählten Fachpersonen aus den Finanz- oder 
Personalabteilungen Befragungen durch und überprüften dabei auch die ausgewählten 
Stichproben auf deren Plausibilität. In Einzelfällen fragten wir Linienverantwortliche an, um 

                                                
1 Bundespersonalverordnung (BPV) vom 3. Juli 2001, SR 172.220.111.3 
2 Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung vom 6. Dezember 2001, SR 172.220.111.31 



A 2020-04 Prüfbericht «Spesen im VBS: Nutzung des Privat-
fahrzeugs sowie Flugreisen von Angestellten» 
 

4/13 

 

 

präzisierende Erläuterungen zu den ausgewählten Spesenabrechnungen zu erhalten. 
Der Nachrichtendienst des Bundes war nicht Teil dieser Prüfung. 

3 Würdigung 

Während unserer Prüfung trafen wir im ganzen Departement ausnahmslos engagierte Inter-
viewpartner3, die uns unterstützt und Informationen transparent zur Verfügung gestellt ha-
ben. Zudem gewannen wir den Eindruck, dass all unseren Ansprechpersonen die ordnungs-
mässige Spesenabrechnung im VBS ein wichtiges Anliegen ist. Während unseren Arbeiten 
stellten wir fest, dass im Vergleich zu Vorprüfungen in allen geprüften Departementsberei-
chen eine deutlich verbesserte Sensibilität bei der Abrechnung von Spesen besteht. Die The-
men «Spesen» und «Anlässe» werden regelmässig in den Geschäftsleitungen der Verwal-
tungseinheiten besprochen. Ausserdem werden im Rahmen der IKS-Prozesse zielführende 
Kontrollen durch die jeweiligen Personal- oder Finanzdienste vorgenommen. Diese Entwick-
lung würdigen wir positiv. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die zielführende Zusammenarbeit während dieser 
Prüfung. Besonders bedanken wir uns bei den Mitarbeitenden des EPA sowie der BRZ für 
die Unterstützung und die Dialogbereitschaft. 

4 Ökologische Aspekte 

4.1 Klimafreundlichkeit von Flugreisen und Autonutzung 

Jederzeit mobil zu sein ist heute auch für die Mitarbeitenden des VBS eine Selbstverständ-
lichkeit. Obwohl wir wissen, welche Umweltauswirkungen diese Flexibilität mit sich bringt, 
fällt es dennoch schwer, auf Reisen mit Flugzeug und Auto zu verzichten. Gerade Flugzeuge 
belasten mit ihren CO2 Emissionen die Umwelt besonders stark. Auch ein mit Diesel ange-
triebener Mittelklasse-Wagen ist nicht ein besonders klimafreundliches Fortbewegungsmittel. 
Um diese Aspekte zu verdeutlichen, haben wir mit dem Internet-Tool www.ecopassen-
ger.org4 den Energieverbrauch sowie die CO2- und Schadstoffemissionen für eine fiktive 
Reise von Bern nach Berlin errechnet. Im Anhang 1 sind die entsprechenden Ergebnisse für 
den Personentransport mit Luft-, Strassen- und Schienenverkehr dargestellt. 

                                                
3 Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer 

die weibliche Form mitgemeint. 
4 Internet-Tool, welches vom internationalen Eisenbahnverband, der Stiftung für nachhaltige Entwicklung, dem 

deutschen Institut für Energie- und Umweltforschung sowie dem Softwarehersteller HaCon entwickelt wurde 
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4.2 «Aktionsplan Flugreisen» des Bundesrates 

Der Bundesrat entschied am 13. Dezember 2019, dass in der Bundesverwaltung die CO2-
Emissionen aus Flugreisen bis im Jahr 2030 um 30% gesenkt werden sollen. Der verab-
schiedete «Aktionsplan Flugreisen» enthält zu diesem Zweck verschiedene Massnahmen. 
Ab Mitte 2020 müssen Mitarbeitende in der Bundesverwaltung für Dienstreisen u.a. folgende 
Regeln umsetzen: 

Zug statt Flugzeug: Flugreisen können bewilligt werden, wenn die Reisezeit mit dem Flug-
zeug kürzer ist als mit dem Zug und die Reisezeit mit dem Zug mindestens 6 Stunden be-
trägt oder die Reisezeit mit dem Zug weniger als 6 Stunden beträgt, jedoch eine oder meh-
rere zusätzliche Übernachtungen notwendig werden. Die BRZ hat zusammen mit dem EPA 
eine Liste derjenigen Destinationen erstellt, zu denen grundsätzlich mit dem Zug angereist 
werden muss.  

Economy statt Business: Flüge in der Business-Klasse werden nur noch bewilligt, wenn ein 
Direktflug neun Stunden und mehr - oder ein Flug mit Zwischenstopp elf Stunden oder mehr 
- beträgt. 

Zudem sollen in Zukunft die Delegationsgrössen bei internationalen Konferenzen so klein 
wie möglich gehalten werden. Weiter sollen als Alternative zu Dienstreisen vermehrt Telefon- 
und Videokonferenzen genutzt werden. 

5 Relevante rechtliche Grundlagen 

5.1 Kilometerentschädigungen 

Der Artikel 5 VFBF5 sowie Artikel 42 und 46 VBPV äussern sich wie folgt zur Nutzung priva-
ter Motorfahrzeuge: 

Dienstreisen und Transporte sind in erster Linie an ökologischen und ökonomischen Grund-
sätzen auszurichten. Die Prioritätenordnung sieht vor, die öffentlichen Verkehrs- bzw. Trans-
portmittel oder bundeseigene Motorfahrzeuge zu benützen. Die Benützung privater Motor-
fahrzeuge kann für Distanzen bis 150 km bewilligt werden, wenn erheblich Zeit oder Kosten 
eingespart werden und keine Bundesfahrzeuge zur Verfügung stehen. Zudem kann die zu-
ständige Stelle in begründeten Fällen eine generelle Bewilligung zur Benützung eines priva-
ten Motorfahrzeugs für Dienstreisen erteilen. Die Bewilligung ist auf ein Jahr zu befristen. Ist 
die angestellte Person aus dienstlichen Gründen ständig auf die Benützung eines privaten 
Motorfahrzeugs angewiesen, so kann die Bewilligung auf einen längeren Zeitraum befristet 

                                                
5 Verordnung des Bundesrates über die Fahrzeuge des Bundes und ihre Führer und Führerinnen vom 23. Feb-

ruar 2005, SR 514.31 
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werden. Bei bewilligter Benützung eines privaten Motorfahrzeuges auf Dienstreisen beträgt 
die Kilometerentschädigung für ein Auto 70 Rappen.  

5.2 Flugreisen 

Flugreisen sind grundsätzlich über die BRZ zu buchen. Der Artikel 47 VBPV äussert sich wie 
folgt zu Flugreisen (gültige Regelung während der Prüfperiode 2018 und 2019): 

1) bis zu einer Reisedauer (ab Abflug bis zur Landung an der Enddestination) von 4 
Stunden: kostengünstigstes Arrangement der Economy-Klasse einer IATA-Flugge-
sellschaft für alle Angestellten;  

2) bei einer Reisedauer (ab Abflug bis zur Landung an der Enddestination) von mehr 
als 4 Stunden: kostengünstigstes Arrangement in der Economy-Klasse oder mit Zu-
stimmung der zuständigen Stelle in der Business-Klasse einer IATA-Fluggesell-
schaft für alle Angestellten; 

3) eine höhere Klasse kann durch die zuständige Stelle bewilligt werden, wenn zwin-
gende Gründe dies erfordern. 

 
Im VBS gilt die Regelung, dass Flüge in der Business-Klasse von den Direktunterstellten der 
Chefin VBS bewilligt werden müssen.  

6 Kilometerentschädigungen 

Nachfolgend geben wir unsere Feststellungen und Beurteilungen zum Themenkreis «Kilome-
terentschädigungen» wieder: 

6.1 Statistische Übersicht 

 

Departementsbereich
Km Personen Km/Person Km Personen Km/Person

Generalsekretariat 7'351 22 334 17'560 30 585
Gruppe Verteidigung 1'771'217 614 2'885 1'971'169 615 3'205
 davon Berufsfliegerkorps 1'493'423 270 5'531 1'693'058 259 6'537

armasuisse 68'106 129 528 155'040 176 881
BABS 100'008 51 1'961 74'226 52 1'427
BASPO 12'785 21 609 44'477 41 1'085
swisstopo 55'791 8 6'974 52'396 5 10'479

Total VBS 2'015'258 845 2'314'868 919

Totalbetrag in Franken 1'410'681 1'620'408
   Entschädigung pro Km 0.70 0.70

Alle Angaben basieren auf den Auswertungen des EPA vom 2. März 2020

2019 2018
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Kurzkommentar: In der obigen Darstellung sind die gefahrenen Kilometer der rund 1'850 Be-
rufsmilitärs nicht aufgeführt. Die Angehörigen dieser Berufskategorie verfügen über ein per-
sönliches Dienstfahrzeug und rechnen daher keine Kilometerentschädigungen über den 
Spesenprozess ab. Jährlich fährt ein Berufsmilitär durchschnittlich 30'000 km mit seinem 
Dienstfahrzeug. Die durch das Berufsfliegerkorps gefahrenen Kilometer machen rund 75% 
aller im VBS mit dem Privatfahrzeug abgerechneten Kilometer aus. Die hohe Kilometeran-
zahl pro Person bei der swisstopo entsteht aufgrund von zwei Aussendienstmitarbeitenden, 
welche für ihre Tätigkeit eine Jahresbewilligung für die Nutzung ihres Privatfahrzeugs haben. 
In einigen Verwaltungseinheiten kann die Abnahme der durchgeführten Dienstreisen mit dem 
Privatfahrzeug auf die regelmässige Sensibilisierung zur Spesenthematik und die Einführung 
einer vorgängigen Bewilligung zur Abrechnung der Spesen zurückgeführt werden. 

6.2 Der «Spesenprozess Bund» 

Feststellung: Wer heute in der Bundesverwaltung sein Privatfahrzeug für eine Dienstreise 
verwenden will, muss vorgängig die Bewilligung seiner vorgesetzten Person einholen. Bei 
jeder geprüften Verwaltungseinheit wird dazu ein Formular eingesetzt. Sobald dieses unter-
zeichnet und an die zuständige Supportstelle weitergeleitet worden ist, wird im «Spesenpro-
zess Bund» (workflowbasiertes Spesen-Tool des EPA) manuell die Freigabe erteilt, dass 
eine Kilometerentschädigung zum bewilligten Zeitpunkt erfasst und abgerechnet werden 
kann. Problematisch hierbei ist, dass im «Spesenprozess Bund» weder Spesenbelege noch 
die Bewilligungsformulare für die Nutzung des Privatfahrzeugs elektronisch abgelegt werden 
können. Dies führt dazu, dass Nachweise auch heute noch physisch (in Ordnern) archiviert 
werden müssen. 

Beurteilung: Bei allen Verwaltungseinheiten, die Spesen direkt im workflowbasierte Spesen-
Tool des EPA abrechnen, funktioniert die Anwendung des Bewilligungsformulars gut. Wir 
würden jedoch erwarten, dass der Prozess vollständig digitalisiert ist und die Belege auch 
elektronisch abgelegt werden können. Die administrativen Arbeiten könnten damit erheblich 
reduziert werden. 

6.3 Der «Reisekosten-Manager» der Gruppe Verteidigung 

Feststellung: In der Gruppe Verteidigung wird historisch bedingt die eigene Informatikanwen-
dung «Reisekosten-Manager» für Spesenabrechnungen verwendet. Bei dieser Informatiklö-
sung besteht die Möglichkeit Spesenbelege elektronisch anzufügen. Beim Upload des Bewil-
ligungsformulars für die Nutzung des Privatfahrzeugs handelt es sich technisch jedoch nicht 
um eine Pflichteingabe. Dies führt dazu, dass wir in der Gruppe Verteidigung eine Vielzahl 
an Dienstreiseabrechnungen vorgefunden haben, bei denen keine vorgängige Bewilligung 
des Vorgesetzten für die Nutzung des Privatfahrzeugs vorlag. 

Beurteilung: In der Gruppe Verteidigung hat sich die gängige Bewilligungspraxis für die Nut-
zung des Privatfahrzeugs noch nicht vollumfänglich durchgesetzt. Dies liegt vor allem daran, 
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dass sie mit dem «Reisekosten-Manager» über ein eigenes Spesen-Tool verfügt, bei wel-
chem der Bewilligungsprozess noch nicht automatisiert ist.  

6.4 Regelung für das Berufsfliegerkorps und die Berufsmilitärs 

Feststellung: Im Jahr 2014 erliess der Chef des Berufsfliegerkorps Richtlinien für den Motor-
wagendienst des Berufsfliegerkorps. Diese gelten für alle Berufsmilitärpiloten und Berufs-
bordoperateure. Die Richtlinien halten fest, dass der erwähnten Personengruppe die Benüt-
zung des privaten Motorfahrzeuges für Dienstfahrten generell bewilligt wird. Sie erhalten für 
Dienstfahrten innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern Luftdistanz vom Arbeitsort oder 
vom Ort des auswärtigen Einsatzes eine jährliche Pauschalvergütung in der Höhe von 5'040 
Franken. Dienstfahrten ausserhalb des erwähnten Umkreises werden über Spesen abge-
rechnet. 

Beurteilung: Wir sind der Auffassung, dass die generelle und unbefristete Bewilligung für alle 
Angehörigen des Berufsfliegerkorps heikel ist, da dies den rechtlichen Vorgaben der BPV 
und VBPV nicht vollumfänglich entspricht. Die Regelung des Berufsfliegerkorps erweckt zu-
dem den Eindruck, dass dem Gleichbehandlungsprinzip zwischen den verschiedenen Be-
rufskategorien in der Gruppe Verteidigung nicht konsequent nachgekommen wird. Anders 
als die Angehörigen des Berufsfliegerkorps haben die Berufsmilitärs Anrecht auf ein Dienst-
fahrzeug6. Die Bewirtschaftung dieser rund 1'850 Fahrzeuge regelte der Chef der Armee am 
1. Januar 2018 in den WPDF7 neu. Darin spielen auch ökologische und ökonomische As-
pekte eine Rolle. Zudem erfolgt die Beschaffung dieser Dienstfahrzeuge zentral, was durch-
aus zweckmässig ist. Diese Vorgaben treffen für die Lösung der Angehörigen des Berufsflie-
gerkorps nicht zu. Vielmehr wird mit der bestehenden Richtlinie der Anreiz gesetzt, durch die 
Abrechnung von möglichst vielen Fahrkilometern die Amortisationsdauer des Fahrzeuges zu 
verkürzen. 

Wir verzichten an dieser Stelle darauf, zu beurteilen, welches insgesamt die ökologischere 
und kostengünstigere Variante ist. Dies war nicht Teil des Prüfauftrags. Wie unsere Stichpro-
ben jedoch zeigten, fahren die Angehörigen des Berufsfliegerkorps teilweise ähnlich viele Ki-
lometer wie Berufsmilitärs. Letztere legen gemäss Angaben der Fachstelle Personenwagen 
durchschnittlich rund 30'000 km p.a. zurück. Dies bedeutet, dass die 1'850 Berufsmilitärs 
jährlich rund 55 Millionen Kilometer mit ihren Dienstfahrzeugen reisen. Diese Zahl lässt die 
mit Privatfahrzeugen im VBS zurückgelegten Kilometer wiederum relativ gering erscheinen. 

                                                
6 Verordnung des VBS über das militärische Personal vom 9. Dezember 2003 SR 172.220.111.310.2 
7 Weisungen über die persönlichen Dienstfahrzeuge des militärischen Personals im VBS vom 1.1.2018 



A 2020-04 Prüfbericht «Spesen im VBS: Nutzung des Privat-
fahrzeugs sowie Flugreisen von Angestellten» 
 

9/13 

 

 

7 Flugreisen 

Nachfolgend geben wir unsere Feststellungen und Beurteilungen zum Themenkreis «Flugrei-
sen» wieder: 

7.1 Statistische Übersicht  

 

Kurzkommentar: Die obige Darstellung zeigt, dass die Gesamtzahl der Flugreisen von 2018 
zu 2019 abgenommen hat, jedoch die Kosten im gleichen Zeitraum leicht angestiegen sind. 
Dieser Effekt ist hauptsächlich darin begründet, dass mehr Flüge in der Business-Klasse ge-
bucht wurden.  

7.2 Solider Bewilligungsprozess im ganzen Departement 

Feststellung: Im Departement wird ausschliesslich über die BRZ Flugreisen gebucht. Wäh-
rend unseren Prüfhandlungen stellten wir dazu keine Ausnahmen fest. Der Bewilligungspro-
zess für alle Flüge erfolgt über einen sogenannten Reiseantrag, welcher elektronisch über 
den «Spesenprozess Bund» oder den «Reisekosten Manager» abgewickelt wird. Bei Eco-
nomy-Flügen entscheidet die vorgesetzte Stelle über die Flugreise. Bei Flügen in der Busi-
ness-Klasse entscheiden die jeweiligen Direktunterstellten der Chefin VBS. Für die Bewilli-
gung von Flugreisen der Chefs der Departementsbereiche in der Business-Klasse ist der Ge-
neralsekretär VBS zuständig. Im Rahmen unserer Prüfung fokussierten wir ausschliesslich 
darauf, ob Business-Flugreisen korrekt bewilligt wurden. Dieser Prozess funktioniert in den 
geprüften Departementsbereichen gut, denn wir stellten bei unseren Stichproben keine Ab-
weichungen fest. 

Beurteilung: Der Bewilligungsprozess bezüglich Flugreisen ist im VBS solide etabliert. 

Departementsbereich
Business Economy Total Business Economy Total

Generalsekretariat 8 58 66 14 97 111
Gruppe Verteidigung 185 2'291 2'476 151 2'433 2'584
armasuisse 136 779 915 119 727 846
BABS 2 140 142 3 182 185
BASPO 2 53 55 3 56 59
swisstopo 0 81 81 1 105 106

Total VBS 333 3'402 3'735 291 3'600 3'891

Gesamtkosten (in Franken) 3'442'870 3'262'557
Kosten pro Flug (in Franken) 922 838

2019 2018

Die Angaben basieren auf der Ticketliste der BRZ vom 30. April 2020. Die Dartellung beinhaltet alle effektiven Flugkosten, die 
bei der BRZ für das VBS angefallen sind (inkl. Umbuchungen und Annullationen).
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Anhang 

     




